
 
Entwicklungspartnerschaften im 

Themenfeld Asyl 
in Deutschland 

 

Sicherung des Zugangs zu Bildung und Arbeit 

für Asylsuchende und Flüchtlinge 

 
Hintergrund 
Asylsuchende und Flüchtlinge verfügen über Wissen, Kompetenzen un
Erfahrungen, die als Ressourcen erkannt und gefördert werden müssen
Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus, besonders Asylsuchende

sind in den EU-Mitgliedsstaaten durch rechtliche Rahmenbedingungen vom
Zugang zu Bildung, Ausbildung und Beschäftigung in vielen Fälle
ausgeschlossen. 
Mit der europäischen Gemeinschaftsinitiative (GI) EQUAL 2002-2007 wurd
erstmals die Möglichkeit geschaffen, Modelle der Arbeitsmarktintegratio
von Asylsuchenden und Flüchtlingen zu erproben. In den EU-Mitgliedssaate
wurden dazu in insgesamt 101 Entwicklungspartnerschaften innovative  
Ansätze erfolgreich konzipiert und umgesetzt, die auch zukünftig  
Berücksichtigung finden müssen. 
 
 
Europäischer Sozialfond 2007-2013 
In der neuen ESF-Förderperiode 2007-2013 wird es keine weitere GI und  
damit auch das EQUAL-Programm nicht mehr geben.  
Im zukünftigen ESF besteht aber die Möglichkeit, die speziellen Bedürfnis
von Asylsuchenden und Geduldeten bei der Ausgestaltung der Operationel
Programme auf nationalstaatlicher Ebene zu berücksichtigen. Hierzu werd
die Mitgliedstaaten in der ESF-Verordnung ermuntert, indem dort auf 
Erkenntnisse aus der GI EQUAL in Bezug genommen und die Zielgruppe 
Asylbewerber ausdrücklich genannt wird.1 Dennoch besteht die Gefahr, d
die erreichten Ergebnisse nicht konsequent genutzt und erfolgreic
(regionale) Netzwerkstrukturen nicht weitergeführt werden.  
 
Empfehlung: In der Umsetzung der Operationellen Programme in d
Mitgliedsstaaten sollte die besondere Förderbedürftigkeit von Asylsuchend
und Geduldeten sowie der Erhalt und der Ausbau von Netzwerke
berücksichtigt werden, wie sie in Form der Entwicklungspartnerschafte
erfolgreich erprobt wurden.   
 
 
 
EU-Programm „Solidarität und Steuerung der 
Migrationsströme“ 
Berührungspunkte mit dem EQUAL-Programm des Themenbereichs Asy
ergeben sich weiterhin bei dem für die Jahre 2007 bis 2013 beschlossene
strategischen, europäischen Rahmenprogramm „Solidarität und Steuerun
der Migrationsströme“.2  In diesem Rahmen sollen neben der dritten Phas
des Europäischen Flüchtlingsfonds auch Förderprogramme zur Integratio
von Drittstaatsangehörigen sowie ein Europäischer Rückkehrfond

                                                 
1 Erwägungsgrund 6 der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Europäischen Parlaments und 

2006 über den Europäischen Sozialfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1784
210/12 vom 31.7.2006.  

2 Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates über die “Aufstellung eines Rahm
Solidarität und die Steuerung der Migrationsströme” , KOM(2005) 123 endg. vom 6. April 2

 1
 

 

d 
. 
, 

 
n 

e 
n 
n 

 

se 
len 
en 
die 
der 
ass 
he 

 

en 
en 
n 
n 

l 
n 
g 
e 
n 
s 

des 
/199

enp
005
Rates vom 5. Juli 
9, ABl. L 

rogramms für 
. 



eingerichtet werden. Mit diesen Fonds werden die notwendigen Mittel zur solidarischen 
Umsetzung der europäischen Richtlinienpolitiken in den Bereichen Aufnahme, Integration 
und Rückkehr bereitgestellt. 
 
Empfehlung: Es ist darauf zu drängen, Aktivitäten innerhalb des ESF im Themenfeld Asyl 
auch zukünftig als unterstützende und flankierende Maßnahmen zu dem o.g. strategischen 
Rahmenprogramm und damit der europäischen Richtlinienpolitik in diesen Bereichen zu 
verstehen und zu erhalten.  
 
 
Transnationale Kooperation 
Der grundsätzliche Ausschluss von Asylsuchenden und Geduldeten vom Arbeitsmarkt ist 
nicht angemessen und sollte einer weitreichenden Einbeziehung dieser Zielgruppen in 
bestehende Beschäftigungsmöglichkeiten weichen. Das europäische Netzwerk im 
Themenfeld Asyl hat erste Erfahrungen aus der GI EQUAL ausgewertet und dazu 
Empfehlungen formuliert (siehe Anlage) 
 
Empfehlung: Eine Fortsetzung der transnationalen Kooperationen bietet eine wichtige 
Plattform, um Akteure in den Mitgliedstaaten weiterhin für den Themenbereich Asyl zu 
sensibilisieren und leistet einen wichtigen Beitrag, zur Verbesserung und Verfeinerung einer 
solidarischen Flüchtlings- und Migrationspolitik in Europa.  
 
 
Wir bitten Sie, im Rahmen einer parlamentarischen Initiative Empfehlungen an die 

EU-Kommission zu formulieren, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse und 

Erfahrungen aus der GI EQUAL nicht nur in den operationellen Programmen des 

ESF, sondern auch in den Prozess einer europäischen Harmonisierung der 

Flüchtlings- und Migrationspolitik implementiert werden.  

In dem Zusammenhang bitten wir Sie, zu beraten, inwieweit nach Abschluss der 

GI EQUAL evaluiert werden kann, wie in den Mitgliedsstaaten  

 

- der Einbezug der Zielgruppe Asylsuchende und Flüchtlinge gelungen ist, 

- die Kooperation in Netzwerken konsolidiert wurde und 

- die transnationale Arbeit einen Mehrwert für die Mitgliedsstaaten erbracht 

hat.  

 

Claudia Langholz  
Koordination Entwicklungspartnerschaft Land in Sicht! 
c/o Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V., Oldenburger Str. 25, D- 24143 Kiel, ph.: +49 – (0) 431 – 240 82 80 

 
Maren Gag   
Koordination Entwicklungspartnerschaft FLUCHTort Hamburg  
c/o passage gGmbh, Nagelsweg 14, D- 20097 Hamburg , ph.: +49 - (0) 40-24 19 27 85 

 
Norbert Grehl-Schmitt 
Koordination Entwicklungspartnerschaft SAGA 
C/o Cariatasverband Osnabrück, Knappsbrink 58, 49080 Osnabrück, ph.: +49-(0) 541-34978161 
 
Harald Glöde 
Flüchtlingsrat Brandenburg, R.-Breitscheid-Str. 164, D-14482 Potsdam, ph.: +49 -(0) 171 - 50 47 416 

 
 

 2



 3

Dr. Doris Habermann  
Koordination Entwicklungspartnerschaft bridge 
c/o KOMBI Consult GmbH , Glogauer Straße 2 , D-10999 Berlin, ph.: +49-(0) 30 6112085  

 
Dr. Jürgen Neubert  
Koordination Entwicklungspartnerschaft Arbeit und Bildung International 
c/o DGB Bildungswerk Thüringen e.V., Warsbergstrasse 1, D- 99092 Erfurt, ph.: +49-(0) 361 - 2172718 

 
Stephan Schiele, Reiner Erben 
Tür an Tür - Integrationsprojekte gGmbH, Schießgrabenstr. 14, D-86150 Augsburg, ph.: +49-(0) 821/90799-12 
 

Achim Pohlmann 
Koordination Entwicklungspartnerschaft TransKom 
c/o Diakonie Wuppertal, Ludwigstraße 22, D-42105 Wuppertal, ph.: +49 (0)202/496970 
 
 
Dr. Hermann Schönmeier 
Koordination SEPA in EQUAL II  
AGEF Saar c/o Weiterbildungs GmbH, Villa Europa, Kohlweg 7 D-66123 Saarbrücken, ph.: +49(0)681 93812 300  
  
 
 
Anlagen:  

 

• Empfehlungen vom Policy Forum in Malmö, Mai 2007 

• Zusammenfassung Memorandum der Entwicklungspartnerschaften des nationalen 

Thematischen Netzwerkes Asyl (DE) in der EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL (2002-

2007) „Der Anfang ist gemacht – Neue Chancen für die berufliche Integration im 

Themenfeld Asyl“ Berlin Oktober 2007 

 
 



 

Recommendations in the area of Advice, Education and Training 
 
1. Upon arrival, asylum seekers should have the right to and be informed about: (1) 
skills audit process, (2) Access to language training and (3) Access to vocational 
training incorporating a practical component. The needs of disadvantaged groups of 
asylum seekers should be taken into account. 
 
2. Asylum seekers must have the possibility to have their professional and academic 
skills recognised. Vocational training should preferably be provided in mainstream 
programmes with nationals. 
 
 
Recommendations in the area of Employment and Employer Relations 
 
1. Employer organisations and trade unions should become involved in opening the 
labour market for the creation of new jobs based on diversity, and influence policy 
makers to revise reception conditions. 
 
2. Article 11 should be amended. Asylum seekers should have direct access to 
employment unless Member States can prove that this will substantially disturb their 
labour markets. Issues of social inclusion are to be taken into account. 
 
 
Recommendations in the area of Capacity Building 
 
1. Article 24 should be amended. Member States should give clear guidance on the 
necessary qualifications for support staff. The empowerment of asylum seekers 
should be an essential part of all activities targeted at asylum seekers (e.g. setting up 
an advisory group of asylum seekers).  
 
2. The instruments for dissemination and policy impact used & developed in the 
EQUAL Initiative should be further developed, adapted and transferred to the new 
ESF programme. 
 
 
 
 



bereichs Asyl haben in sechsjähriger Projektarbeit zahl-
reiche innovative Ansätze zur Arbeitsmarktintegration der 
Zielgruppen erprobt. Sie können daher  wichtige Anregun-
gen für die Integration von Asylsuchenden und Geduldeten 
in Bildung, Ausbildung und Beschäftigung leisten. 

In diesem Sinne soll das Memorandum „Der Anfang ist 
gemacht“ nicht nur eine Bilanz der Aktivitäten der Entwick-
lungpartnerschaften darstellen. Vielmehr sollen den ver-
schiedenen Akteuren in Politik, Verwaltung und Wirtschaft 
Handlungsoptionen aufgezeigt werden. Vorangestellt wird 
die Empfehlung, dass die in Form der Entwicklungspart-
nerschaften im Themenbereich Asyl erfolgreich erprobte 
Kooperationsform der Netzwerke in zukünftigen Program-
men als Modell dienen sollte. Anschließend werden im Me-
morandum neben zahlreichen „Good-Practice“-Beispielen 
detaillierte Empfehlungen für die Verbesserung der Arbeits-
marktintegration von Asylsuchenden und Geduldeten in 
verschiedenen Themenfeldern vorgestellt, die hier über-
blicksweise präsentiert werden sollen: 

Themenfeld ! 
Abbau von Hindernissen beim 

Zugang zum Arbeitsmarkt
Die Entwicklungspartnerschaften sprechen sich in diesem 
Themenfeld u. a. für die Beseitigung rechtlicher Hindernis-
se aus, wie etwa der Vorrang- und Arbeitsmarktprüfungen 
sowie der Regelung, wonach Geduldete vom Arbeitsmarkt 
ausgeschlossen sind, wenn die Abschiebung aus von ihnen 
zu vertretenden Gründen nicht stattfinden kann. Die oben 
beschriebenen gesetzlichen Neuerungen, die den Zugang 
zum Arbeitsmarkt ermöglichen sollen, dürfen in der Praxis 

Memorandum der Entwicklungspartnerschaften  
des Nationalen Thematischen Netzwerks „Asyl“  

in der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (2002-2007)

Zusammenfassung



nicht durch die hier genannten oder andere Einschränkun-
gen wirkungslos werden. Jugendlichen sollte grundsätzlich 
die Möglichkeit eröffnet werden, weiterführende Schulen zu 
besuchen oder eine Ausbildung oder ein Studium zu absol-
vieren. Für die Betroffenen von Menschenhandel sollte eine 
Aufenthaltsperspektive, verbunden mit dem Zugang zum 
Arbeitsmarkt, unabhängig von der Bereitschaft zur Zeugen-
aussage beim Strafprozess geschaffen werden. 

Themenfeld $
Lebenslagenorientierte Bildungs-  

und Qualifizierungskonzepte
Eine zentrale Empfehlungen aus diesem Themenfeld lau-
tet, dass die Regelangebote der schulischen und berufli-
chen Förderung im Hinblick auf die individuellen Bedürfnis-
se der Zielgruppen umgestaltet werden sollten. So sollten 
Aus- und Weiterbildungsangebote für Asylsuchende und 
Geduldete durch Begleitangebote (Alphabetisierung, Stütz-
unterricht, Lerntechniken, Sprachkurse) ebenso wie durch 
sozialpädagogische und medizinische Betreuung ergänzt 
werden. Durch ein Kompetenzerfassungssystem und durch 
Anpassungsqualifizierungen sollte die Anerkennung vor-
handener Qualifikationen ermöglicht werden. Maßnahmen 
der Rückkehrförderung sollten im Sinne der „doppelten 
Option“ die Qualifizierung für den Arbeitsmarkt des Aufnah-
me- wie auch den des Herkunftslandes vorsehen.

Themenfeld % 
 Wechselwirkung von Arbeitsmarktzugang und  

Gesundheitsversorgung 
Die Empfehlungen dieses Themenfelds orientieren sich an 
der Maßgabe, dass Teilhabe an der Gesellschaft und ge-
sundheitliche Situation als voneinander abhängig zu be-
trachten sind. Entsprechend sollten gesundheitliche Pro-
bleme, von denen Asylsuchende und Geduldete aufgrund 
ihrer Fluchterfahrungen und aufgrund ihrer Lebenssituati-
on besonders betroffen sind, beim Zugang zu Ausbildung, 
Bildung und Beschäftigung Berücksichtigung finden. Für 
besonders schutzbedürftige Personen, insbesondere Trau-
matisierte, ist für die Dauer von Therapien ein gesicherter 
Aufenthalt zu gewährleisten. Im Gesundheitssystem sollten 
Angebote zur Förderung interkultureller Kommunikation 
ausgebaut werden. Der Aus- und Weiterbildung von ent-
sprechendem Personal kommt eine besondere Bedeutung 
zu.

Themenfeld Q 
Förderung einer differenzierten Wahrnehmung  

von Asylsuchenden und Geduldeten
In diesem Themenfeld stellen die Entwicklungspartner-
schaften verschiedene Empfehlungen vor, die auf die Be-
seitigung von Diskriminierungen durch Verbesserung des 
Wissens über die Lebenssituation von Asylsuchenden und 

i)  Mit Entwicklungspartnerschaften werden im EQUAL-Programm die Netzwerke be-
zeichnet, die die Arbeit der Teilprojekte koordinieren und zugleich mit verschiedenen 
Akteuren der Arbeitsmarktpolitik - von Nichtregierungsorganisationen über Bildungs-
einrichtungen, Wirtschaftsbetriebe und -verbände, Kammern, Gewerkschaften, bis 
zu Ministerien und Behörden – Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung am 
Arbeitsmarkt erarbeiten. Der „Themenbereich Asylbewerberinnen und Asylbewerber“ 
des EQUAL-Programms schließt die Gruppe der Geduldeten und der Betroffenen von 
Menschenhandel mit ein. 

ii)  Im Rahmen der Arbeitsmarktprüfung entscheidet die Agentur für darüber, ob die Be-
schäftigung des Antragstellers „nachteilige Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt“ hätte 
(§ 39 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 AufenthG). Dies schließt die Prüfung ein, ob für die Beschäf-
tigung im Vergleich zu deutschen Arbeitnehmern ungünstigere Arbeitsbedingungen 
gelten sollen. Bei der Vorrangprüfung soll festgestellt werden, ob für den vom Antrag-
steller angestrebten Arbeitsplatz bevorrechtigte Arbeitnehmer zur Verfügung stehen. 
Bevorrechtigte Arbeitnehmer können sowohl deutsche Staatsangehörige sein wie 
auch alle Ausländer, die hinsichtlich der Arbeitsaufnahme besser gestellt sind.

iii)  Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Nationaler Integrationsplan. Abschluss-
bericht der Arbeitsgruppe 3, „Gute Bildung und Ausbildung sichern, Arbeits-
marktchancen erhöhen“. Bonn 2007, S. 31.

Geduldeten abzielen. So sollten Schulungen zu diesem 
Thema fester Bestandteil von Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen in den relevanten gesellschaftlichen Bereichen (u.a. 
Verwaltung, Wirtschaftsverbände, Schulen, Gewerkschaf-
ten) werden. Weitere Empfehlungen sind auf eine Stärkung 
der gesellschaftlichen Teilhabe von Asylsuchenden und 
Geduldeten ausgerichtet. In diesem Zusammenhang wird 
u.a. gefordert, dass Konzepte zur Bekämpfung von Diskri-
minierungen die verschiedenen Formen von Ausgrenzung 
nicht isoliert betrachten dürfen, die sich aus dem fehlenden 
Aufenthaltsstatus ebenso ergeben können wie aus Gender, 
kultureller Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderung, 
Krankheit oder Alter. Außerdem wird darauf hingewiesen, 
dass die Erforschung der sozialen Lage von Flüchtlingen 
intensiviert und systematischer betrieben werden sollte. 

Chancen und Risiken aktueller  
Entwicklungen

Die Empfehlungen des Memorandums werden abschlie-
ßend im Kontext der eingangs genannten gesetzlichen 
Neuerungen sowie weiterer aktueller nationaler und euro-
päischer Initiativen (inkl. europäischer Förderprogramme) 
betrachtet. Das Memorandum kommt zu dem Ergebnis, 
dass mit einer zielgerichteten Implementierung der Emp-
fehlungen die Integration von Asylsuchenden, Geduldeten 
und Betroffenen von Menschenhandel in Bildung, Ausbil-
dung und Beschäftigung entscheidend verbessert werden 
kann.  Politik und Verwaltung in Bund, Ländern und Kom-
munen sowie Wirtschaft, Kammern und Gewerkschaften 
sind jetzt gefordert, die neuen politischen Vorgaben im 
Sinne der Selbstverpflichtung des Nationalen Integrations-
plans umzusetzen.

Herausgeber: Nationales Thematisches Netzwerk Asyl im Rahmen der 
EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL 
in Zusammenarbeit mit DRK-Generalsekretariat, Team Migration und 
Integration, Projekt „Migration, Asyl und Arbeitsmarkt“ 
Kontakt: Tel. (030) 85 404-217, kraakea@drk.de, www.equal-asyl.de
ISBN: 978-3-00-022294-8
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